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Kinderbetreuungskosten: Sonderausgabenabzug darf an Haushaltszugehörigkeit des Kinds 
geknüpft werden

Ob Kindergarten, Babysitter, Hort oder Tagesmutter: Kosten für die Betreuung der eigenen Kinder 
können in der Einkommensteuererklärung als Sonderausgaben abgesetzt werden. Seit 2025 lassen 
sich 80 % der Kinderbetreuungskosten, maximal 4.800 EUR pro Jahr und Kind abziehen. Bis 2024 
waren zwei Drittel der Kosten, maximal 4.000 EUR pro Jahr und Kind absetzbar
Voraussetzung für den Kostenabzug ist, dass das Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
und zum Haushalt des Steuerzahlers gehört.
Bereits im Jahr 2023 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass das Kriterium der Haus-
haltszugehörigkeit auf einer verfassungsrechtlich zulässigen Typisierung beruht. Nach Gerichtsmei-
nung verstößt die Vorschrift jedenfalls dann nicht gegen das Grundgesetz, wenn die Betreuungsauf-
wendungen des haushaltsfremden Elternteils durch den ihm gewährten Freibetrag für den Betreu-
ungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (derzeit: 1.464 EUR pro Jahr und Elternteil) abge-
deckt werden. Die gegen dieses Urteil damals erhobene Verfassungsbeschwerde hatte das Bundes-
verfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen.
In einem neuen Urteil hat der BFH seine Rechtsprechung nun bestätigt und ferner entschieden, 
dass er in der bisher offen gelassenen Fallkonstellation ebenfalls nicht von der Verfassungswidrigkeit 
der Abzugszugsregeln überzeugt ist. Als verfassungsrechtlich zweifelhaft sieht der BFH die 
Vorschrift lediglich insofern an, als das Kriterium der Haushaltszugehörigkeit im Einzelfall dazu 
führen kann, dass über die BEA-Freibeträge hinausgehende, von den Eltern tatsächlich getragene 
und im Übrigen abzugsfähige Kinderbetreuungskosten bei keinem Elternteil als Sonderausgaben in 
Abzug gebracht werden können.
Die für eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht erforderliche Überzeugung von der Verfas-
sungswidrigkeit hat der BFH dennoch verneint. Es gebe nach wie vor gute Gründe, bei der Abzugs-
fähigkeit der Betreuungskosten an das Kriterium der Haushaltszugehörigkeit anzuknüpfen, so der 
BFH, weil sich die Frage externer Kinderbetreuung in erster Linie für den betreuenden Elternteil 
stelle, in dessen Haushalt das Kind lebe.
Im Ergebnis wies der BFH die Revision des Klägers gegen das klageabweisende erstinstanzliche 
Urteil somit als unbegründet zurück. Für den Kläger bleibt nun nur noch der Weg über eine Verfas-
sungsbeschwerde, wenn er die angestrebte verfassungsgerichtliche Klärung herbeiführen will.

Hinweis: Um Kinderbetreuungskosten steuerlich geltend machen zu können, muss für die Leistung 
zudem eine Rechnung vorliegen, die unbar (beispielsweise per Überweisung oder Einzugsermächti-
gung) beglichen worden ist. Barzahlungen sind tabu und werden vom Finanzamt nicht anerkannt.
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Aus eingetragenen Lebenspartnern werden Eheleute: Eheschließung führt im Steuerrecht zu 
einem rückwirkenden Ereignis

Gleichgeschlechtliche Paare konnten in Deutschland von August 2001 bis September 2017 eine 
eingetragene Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) begründen. Eine 
solche Verpartnerung bot einen rechtlichen Rahmen für Unterhalt, Namensrecht und Vermögen 
ähnlich der Ehe.
Seit der Einführung der Ehe für alle am 01.10.2017 können keine neuen Lebenspartnerschaften 
mehr eingegangen werden; bestehende Lebenspartnerschaften können in eine Ehe umgewandelt 
werden. Zwei Frauen aus Sachsen hatten im Mai 2020 von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 
und ihre bereits seit 2006 bestehende eingetragene Lebenspartnerschaft umgewandelt. Beim 
Finanzamt beantragten sie daraufhin im Juli 2020 die Aufhebung ihrer bestandskräftigen Einzelsteu-
erbescheide für 2006 bis 2009 und die nachträgliche Durchführung einer Zusammenveranlagung. 
Das Amt lehnte jedoch ab.
Hinweis: Bestandskräftige Steuerbescheide können geändert werden, sofern eine Korrekturnorm 
der Abgabenordnung greift, bspw. bei einem Ereignis, das steuerliche Wirkung für die Vergangenheit 
hat (sog. rückwirkendes Ereignis).
Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied nun, dass die zwei Frauen keinen Anspruch auf eine nach-
trägliche Zusammenveranlagung haben. Zwar ist die Umwandlung einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft in eine Ehe nach Gerichtsmeinung steuerrechtlich ein rückwirkendes Ereignis, dass grund-
sätzlich eine Änderung von Steuerbescheiden ermöglicht.
Im vorliegenden Fall wurde den Frauen aber zum Verhängnis, dass sie ihre Lebenspartnerschaft erst 
2020 umgewandelt hatten. Das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung (EGAO) schließt eine 
Bescheidänderung aufgrund rückwirkender Ereignisse aus, wenn die Umwandlung der Lebenspart-
nerschaft in die Ehe erst nach dem 31.12.2019 erfolgt ist. Eine Bescheidänderung ist nach dem 
EGAO nur möglich, wenn zwei gestufte Fristen eingehalten wurden:

- Die Umwandlung muss bis zum 31.12.2019 erfolgt sein.
- Der Antrag auf Bescheidkorrektur muss bis zum 31.12.2020 gestellt worden sein.

Hinweis: Der BFH betonte, dass er keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Übergangsvorschrift 
habe. Der Gesetzgeber dürfte zeitliche Grenzen für die Bescheidänderungen einziehen, weil die 
Finanzbehörden die Steuerakten nach Ablauf gewisser Aufbewahrungsfristen vernichten und die 
Anpassung sehr alter Steuerbescheide damit faktisch häufig nicht mehr sachgerecht möglich wäre.
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Damalige Corona-Fristverlängerungen: Finanzamt durfte Verspätungszuschlag festsetzen

Im Zuge der Corona-Pandemie hatte der Gesetzgeber die Steuererklärungsfristen für den Veranla-
gungszeitraum 2019 damals allgemein verlängert, insbesondere um auf die Arbeitsbelastungen und 
Erschwernisse zu reagieren, denen die Steuerberaterzunft ausgesetzt war. Auch ein steuerlich bera-
tener Gewerbetreibender aus NRW profitierte damals von dieser Regelung, da er seine Gewerbe-
steuererklärung 2019 aufgrund dieser Regelung ein halbes Jahr später hatte abgeben können (zum 
31.08.2021 statt zum 28.02.2021). Der Steuerzahler versäumte jedoch auch diese Frist und gab 
seine Erklärung erst am 28.12.2021 ab, so dass das Finanzamt (FA) für die vier angefangenen 
Monate seit September 2021 einen Verspätungszuschlag von 100 EUR gegen ihn festsetzte.
Dies wollte der Mann nicht akzeptieren. Er verwies auf eine damalige FAQ-Seite des Bundesministe-
riums der Finanzen (BMF), nach der die FA aufgrund der Corona-Krise im Einzelfall prüfen, ob von 
der Festsetzung eines Verspätungszuschlags bei einer nicht fristgerecht eingereichten Steuererklä-
rung abgesehen werden kann. Das FA hielt jedoch an seiner Entscheidung fest und erklärte, dass es 
nach der Abgabenordnung (AO) keinen Ermessensspielraum habe (Muss-Festsetzung). Der Kläger 
hielt dem entgegen, dass nach der AO kein Fall der zwingenden Festsetzung vorliege, wenn die 
Finanzbehörde - wie im vorliegenden Fall - eine Frist verlängert hat.
Der Bundesfinanzhof (BFH) stufte den festgetzten Verspätungszuschlag jedoch als rechtmäßig ein. 
Die Abgabefristen wurden damals durch ein Gesetz und nicht durch Verwaltungsentscheidung 
verlängert, so dass die gebotene Muss-Festsetzung dadurch nicht "ausgehebelt" wurde. Aus den 
FAQ des BMF ergibt sich nach Gerichtsmeinung nichts Gegenteiliges, da diese keine unmittelbare 
Bindungswirkung gegenüber dem Finanzamt haben und nicht zu einer Selbstbindung der Verwal-
tung führen.

Hinweis: Im vorliegenden Fall konnte der BFH offenlassen, ob die damaligen Aussagen des BMF in 
seinen FAQ einen Vertrauensschutz für Steuerzahler hätten begründen können. Dies lag daran, dass 
der Kläger sich auf eine BMF-Veröffentlichung bezogen hatte, die am 14.12.2021 online veröffent-
licht worden war - somit erst drei Monate, nachdem die Abgabefrist ohnehin schon abgelaufen war.
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Frist zur Urteilsabfassung: Gerichte müssen Ausschöpfen der Fünfmonatsfrist nicht begründen

Urteile müssen nach der Finanzgerichtsordnung schriftlich abgefasst werden. Spätestens fünf 
Monate nach deren Verkündung (oder Zustellung des Urteilstenors) müssen sie vollständig mit 
Gründen versehen bei der Geschäftsstelle des Gerichts eingegangen sein. Die Frist soll sicherstel-
len, dass die schriftliche Begründung noch zeitnah zum Eindruck aus der mündlichen Verhandlung 
erfolgt und die Beteiligten nicht unzumutbar lange über die Entscheidungsgründe im Unklaren 
gelassen werden. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung trägt die Frist dem "abnehmenden 
richterlichen Erinnerungsvermögen" Rechnung.

Hinweis: Wird die Frist vom Gericht überschritten, liegt ein schwerer Verfahrensfehler vor, so dass 
das Urteil allein wegen dieses Zeitverzugs aufgehoben werden kann. Unerheblich ist dann, ob die 
Entscheidung in der Sache richtig war.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, dass ein Gericht nicht begründen muss, 
warum es die Fünfmonatsfrist voll ausgeschöpft hat. Im zugrunde liegenden Fall hatte ein Kläger vor 
dem Thüringer Finanzgericht die vollen fünf Monate auf sein vollständig abgefasstes Urteil warten 
müssen. Er zog vor den BFH und rügte eine lückenhafte Urteilsbegründung.
Die Bundesrichter sahen hinsichtlich der zeitlichen Begleitumstände jedoch keine Begründungs-
pflicht des FG. Zwar müssen in einem Urteil die Gründe angegeben werden, die für die richterliche 
Überzeugung leitend gewesen sind. Die Wiedergabe der Entscheidungsgründe und der damit 
verbundene Begründungszwang dienen aber nur der Mitteilung der wesentlichen rechtlichen Erwä-
gungen, die für die getroffene Entscheidung maßgebend waren. Das Gericht muss nicht begründen, 
warum es an einem früheren Absetzen des Urteils gehindert war.

Hinweis: Die Gerichte dürfen sich für die Abfassung des Urteils also ohne Begründung bis zum letz-
ten Tag der Fünfmonatsfrist Zeit lassen. Ein Verfahrensfehler kann hieraus nicht abgeleitet werden.
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Fehlender Prozessbeteiligter: Mündliche Verhandlung muss bei neuem entscheidungserheblichen 
Vortrag vertagt werden

Es ist vor Gericht wie so oft im Leben: Reden hilft. So bringt eine mündliche Verhandlung häufig 
Bewegung in einen Prozess. Sie dient der persönlichen Anhörung der Beteiligten, der Erörterung des 
Sachverhalts, der Beweisaufnahme und der Förderung einer einvernehmlichen Lösung. Sie ist ein 
Kernstück des Gerichtsverfahrens, um den Prozessbeteiligten rechtliches Gehör zu geben und dem 
Gericht eine abschließende Entscheidungsgrundlage zu schaffen.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, dass ein Gericht zur Vertagung einer mündli-
chen Verhandlung verpflichtet ist, wenn ein Prozessbeteiligter nicht anwesend ist und ein anderer 
Prozessbeteiligter in dem Termin neue Aspekte vorbringt, auf die das Gericht seine Entscheidung 
stützen will. Im vorliegenden Fall ging es um Schätzungen, die das Finanzamt (FA) bei einer Auto-
werkstatt vorgenommen hatte. Der Inhaber der Werkstatt hatte nicht an der mündlichen Verhand-
lung des Finanzgerichts (FG) teilgenommen, das FA hingegen schon. Nachdem das Amt in dem 
Termin erstmalig auf den unklaren Verbleib von Wirtschaftsgütern des Betriebs hingewiesen hatte, 
hatte das FG sein anschließendes Urteil maßgeblich auf diesen Aspekt gestützt.
Der BFH sah darin einen Verfahrensfehler begründet und hob die finanzgerichtliche Entscheidung 
auf. Nach Gerichtsmeinung lag eine sog. Überraschungsentscheidung vor, die das rechtliche Gehör 
des Werkstattinhabers verletzt hatte. Nach der Finanzgerichtsordnung darf ein Urteil sich nur auf 
Tatsachen und Beweisergebnisse stützen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Diese Mög-
lichkeit war dem Werkstattinhaber im vorliegenden Fall vorenthalten worden; zu den nicht mehr 
vorhandenen Wirtschaftsgütern hatte er nicht Stellung beziehen können.

Hinweis: In einem zweiten Rechtsgang muss das FG jetzt dem Kläger die Möglichkeit geben, sich 
zum neuen Sachvortrag des FA zu äußern. Ob die Entscheidung dann in der Sache anders ausfällt, 
bleibt abzuwarten.
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Kinderfreibeträge: Studienkosten als außergewöhnliche Belastung

Eltern unterstützen ihre Kinder meistens so lange, bis diese auf eigenen Beinen stehen. Abhängig 
von der Berufsausbildung kann das einige Zeit in Anspruch nehmen und mitunter auch mit erhebli-
chen Kosten verbunden sein. Beginnt das Kind ein Studium, fallen neben Unterkunfts- und Verpfle-
gungskosten vielleicht auch noch Studiengebühren an. Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) musste im 
Streitfall entscheiden, ob die Kosten eines Auslandsstudiums der Tochter als außergewöhnliche 
Belastung zu berücksichtigen sind.
Die Tochter der Kläger bewarb sich nach dem Abitur erfolglos bei verschiedenen inländischen 
Universitäten um einen Studienplatz in Medizin. Ab Oktober 2021 studierte sie an einer Universität 
in Kroatien. In ihrer Einkommensteuererklärung 2021 machten die Kläger die Studiengebühren in 
Höhe von 8.482 EUR als Schulgeld geltend. Da für 2021 ganzjährig Anspruch auf Kindergeld 
bestand, beantragten sie auch den Kinderfreibetrag. Die Studiengebühren berücksichtigte das 
Finanzamt nicht, jedoch einen anteiligen Freibetrag für die auswärtige Unterbringung. Den Kinder-
freibetrag berücksichtigte es ebenfalls, da nach seiner Auffassung hierdurch sämtliche Kosten abge-
golten sind.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Die Kosten eines Auslandsstudiums seien keine außer-
gewöhnliche Belastung, da sie den üblichen Unterhaltsaufwand nicht überstiegen. Die Freibeträge 
und das Kindergeld reichten nach Ansicht des Gesetzgebers aus, um den Bedarf eines auswärtig 
untergebrachten Studenten zu decken. Auch sei der durch die auswärtige Unterbringung entstande-
ne Sonderbedarf durch den vom Finanzamt gewährten anteiligen Freibetrag berücksichtigt worden. 
Ein Anspruch auf steuerliche Berücksichtigung der Studienkosten als außergewöhnliche Belastung 
bestehe nicht, da der Gesetzgeber die Höhe der Freibeträge festlege und diese verfassungsrechtlich 
nicht zu beanstanden sei.

Hinweis: Solange Sie Kindergeld erhalten, sind die meisten Kosten hierdurch abgegolten. Besteht 
kein Anspruch mehr auf Kindergeld, können unter Umständen weitere Kosten geltend gemacht 
werden.
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Fragliche Steuerfreiheit: Wann ist ein Geldgeschenk noch im üblichen Rahmen?

Wenn Kinder noch klein sind, freuen sie sich meist über Spielzeug als Geschenk. Mit zunehmendem 
Alter wünschen sich jedoch viele Kinder statt Sachgeschenken Geld. Aber welcher Betrag ist ange-
messen? Im Streitfall musste das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) entscheiden, ob ein Osterge-
schenk von 20.000 EUR noch üblich ist.
Der heute 60 Jahre alte Kläger erhielt von seinem im Jahr 2023 verstorbenen Vater seit März 2006 
mehrfach Geldschenkungen zwischen 10.000 EUR und 50.000 EUR, einmal sogar in Höhe von 
100.000 EUR. Bis zur streitigen Geldschenkung zu Ostern 2015 belief sich die Gesamtsumme der 
Zuwendungen bereits auf 450.000 EUR und überschritt damit den innerhalb von zehn Jahren nutz-
baren Steuerfreibetrag von 400.000 EUR. Bis Juli 2017 erreichten die Schenkungen schließlich 
einen Gesamtbetrag von 610.000 EUR. Der Vater des Klägers erzielte in den Jahren 2013 bis 2022 
Einkünfte aus einer Beteiligung an einer GmbH & Co. KG zwischen ca. 1,7 Mio. EUR und 3,7 Mio. 
EUR jährlich.
Das Vermögen des verstorbenen Vaters belief sich im Zeitpunkt der Schenkung zum Osterfest 2015 
auf rund 30 Mio. EUR. In seiner Erbschaftsteuererklärung gab der Kläger an, innerhalb des Zehnjah-
reszeitraums vor dem Tod des Vaters insgesamt acht Geldschenkungen erhalten zu haben, die als 
"übliche Gelegenheitsgeschenke" steuerfrei seien, darunter auch das streitige 20.000-EUR-Geld-
schenk zu Ostern. Für Letzteres setzte das Finanzamt Schenkungsteuer fest; den dagegen eingeleg-
ten Einspruch wies es zurück.
Auch die Klage vor dem FG war erfolglos. Der Begriff "übliche Gelegenheitsgeschenke" sei nicht 
genau definiert und daher durch das Gericht zu konkretisieren. Die Auslegung des Begriffs dürfe 
sich weder nach den Gewohnheiten bestimmter Bevölkerungskreise noch nach den Vermögensver-
hältnissen der Schenker oder der Beschenkten richten. Sonst würden Geldgeschenke in gleicher 
Höhe bei einem vermögenden Schenker nicht versteuert, bei einem weniger begüterten hingegen 
schon. Ein solches Ergebnis lehnte das FG aber wegen des Gleichheitssatzes ab, da sich die Üblich-
keit derartiger Gelegenheitsgeschenke am Maßstab der allgemeinen Verkehrsanschauung zu orien-
tieren habe.

Hinweis: Das FG ließ die Revision zur Klärung der Frage zu, ob zur Bestimmung der Üblichkeit auf 
die allgemeine Verkehrsanschauung zurückzugreifen ist oder ob hierfür der Bevölkerungskreis des 
Schenkers bzw. des Beschenkten maßgeblich sein soll.

Breitfeld Nitsche und Partner Steuerberatungsgesellschaft
Neuer Wall 26–28  |  20354 Hamburg  |  Tel. +49 (0)40 36 77 55  |  Fax +49 (0)40 36 72 54

e-mail | mail@bnp-steuerberatung.hamburg  |  web | www.bnp-steuerberatung.hamburg



Verschonung: Unpfändbarkeit eines Kfz wegen psychischer Gründe

Wenn Steuerschulden bestehen, zögert das Finanzamt oft nicht lange und leitet die Pfändung ein. 
Denn anders als private Gläubiger muss es nicht den Weg über das Amtsgericht gehen, sondern 
kann selbst vollstrecken. So kann es zum Beispiel eine Gehaltspfändung veranlassen. In diesem Fall 
wird der Arbeitgeber informiert und erhält einen Pfändungsbeschluss. Es kann aber auch eine Pfän-
dung von Gegenständen durch einen Gerichtsvollzieher erfolgen. Im Streitfall ging es um eine solche 
Sachpfändung. Das Finanzgericht Münster (FG) hatte zu entscheiden, ob die Pfändung eines Kfz 
rechtmäßig war.
Der Antragsteller befand sich wegen einer bei ihm diagnostizierten Agoraphobie (z.B. Furcht, das 
Haus zu verlassen; Angst vor Menschenmengen) in ärztlicher Behandlung. Aufgrund von Steuer-
schulden pfändete das Finanzamt - neben weiteren Wertgegenständen - seinen Pkw durch Anbrin-
gung eines Pfandsiegels. Das Kfz verblieb zunächst beim Antragsteller. Mit Bescheid vom 
28.05.2025 leitete das Finanzamt das Vollstreckungsverfahren ein und kündigte die Verwertung des 
Kfz an. Am 23.09.2025 wurde das Fahrzeug schließlich abgeholt.
Der hiergegen gerichtete Herausgabeantrag blieb erfolglos; ein permanenter Zugriff des Antragstel-
lers auf sein Kfz sei nicht notwendig. Der Antragsteller hielt die Pfändung hingegen für rechtswidrig. 
Er machte geltend, das Fahrzeug für regelmäßige Arztbesuche sowie zur Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben zu benötigen.
Das FG hob die Vollziehung der Pfändung auf und ordnete die Herausgabe des Kfz an den Antrag-
steller an. Das Gericht hatte ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der im Einspruchsverfahren 
angefochtenen Pfändung des Kfz. Die Unpfändbarkeit des Kfz aus den vom Antragsteller vorgetra-
genen gesundheitlichen Gründen im Hinblick auf seine Agoraphobie sei ernstlich möglich. Unpfänd-
bare Sachen könnten laut Gesetz allgemein Hilfs- und Therapiemittel sein, die zum Ausgleich oder 
zur Minderung einer gesundheitlichen Beeinträchtigung benötigt würden.
Damit seien auch Gegenstände geschützt, die der Vollstreckungsschuldner aufgrund einer psychi-
schen Erkrankung benötige, um aus der Erkrankung herrührende Nachteile teilweise zu kompensie-
ren und seine Eingliederung in das öffentliche Leben wesentlich zu erleichtern. Das Kfz sei für den 
Antragsteller nicht nur ein komfortables Fortbewegungsmittel, sondern ermögliche ihm "unbelaste-
te" Mobilität zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und zur Wahrnehmung seiner sozialen Rolle 
als Vater.
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Passfoto vom Amt: Keine Umsatzsteuer auf biometrische Aufnahmen

Wer Passfotos im Amt machen lässt, zahlt lediglich eine Gebühr, keine Umsatzsteuer. Das Finanzmi-
nisterium Mecklenburg-Vorpommern hat mit Erlass vom 16.10.2025 klargestellt, dass die Anferti-
gung biometrischer Lichtbilder durch Behörden steuerfrei bleibt, solange diese ausschließlich für 
Ausweisdokumente verwendet werden.
Die digitalen Lichtbilder können entweder direkt bei der zuständigen Behörde (mittels des von der 
Bundesdruckerei bereitgestellten Aufnahmesystems oder der Erfassungstechnik eines anderen Her-
stellers) oder durch einen registrierten privaten Dienstleister erstellt werden. Die Behörden sind 
jedoch nicht verpflichtet, selbst ein Angebot zur Lichtbilderstellung vorzuhalten. Entscheiden sich 
Antragsteller für die Aufnahme bei der Behörde, fällt nach den einschlägigen Gebührenregelungen 
eine Zusatzgebühr von derzeit 6 EUR an.
Laut Ministerium ist die Fertigung durch die öffentliche Hand nicht umsatzsteuerbar, da sie eine 
unselbständige Nebenleistung zur nichtumsatzsteuerbaren Ausstellung hoheitlicher Ausweisdoku-
mente darstellt. Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass die Lichtbilder ausschließlich für die 
jeweils beantragten Dokumente verwendet werden und eine darüber hinausgehende Nutzung 
ausgeschlossen ist. Unter diesen Bedingungen liegt kein steuerbarer Umsatz vor, da die Tätigkeit 
hoheitlich erfolgt und kein Wettbewerbsverhältnis zu privaten Anbietern besteht.

Hinweis: Damit schafft das Ministerium Rechtssicherheit für Behörden, die im Rahmen der Digitali-
sierung biometrische Lichtbilder selbst anfertigen und Gebühren erheben.
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Digitale Bekanntgabe von Steuerbescheiden: Widerspruch ist für 2026 noch nicht erforderlich

Nach den ursprünglichen Planungen des Gesetzgebers sollten elektronische Steuerbescheide 
bereits ab dem 01.01.2026 zur Regel und sollte Papier die Ausnahme werden. Nun wurden die Neu-
regelungen jedoch erst ab dem 01.01.2027 beschlossen, so dass Steuerzahler ihre Bescheide 2026 
weiterhin noch in Papierform erhalten, sofern sie beim Finanzamt (FA) nicht ausdrücklich in die elek-
tronische Bekanntgabe eingewilligt haben.
Ab 2027 gilt dann das neue Recht: Steuerbescheide, die auf elektronisch eingereichten Steuererklä-
rungen beruhen, sollen von den FA ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich elektronisch zum Abruf 
bereitgestellt werden. Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage ist hierfür keine Einwilligung des 
Steuerzahlers mehr erforderlich. Stattdessen gilt dann ein Widerspruchsrecht: Wer als Steuerzahler 
keine digitale Bekanntgabe will, muss aktiv widersprechen und eine einmalige oder dauerhafte 
Zusendung von Bescheiden per Post beantragen. Wichtig ist jedoch: Der Antrag gilt nur für die 
Zukunft.

Hinweis: Aktuell müssen Steuerzahler also noch keinen Widerspruch einlegen. Ab 2027 wird das FA 
auf elektronisch eingereichte Steuererklärungen im Regelfall aber mit elektronischen Steuerbeschei-
den reagieren. Wer das nicht will, sollte der digitalen Bekanntgabe aktiv widersprechen; hierfür 
bleibt aber bis Jahresende noch genügend Zeit. Eine elektronische Widerspruchsmöglichkeit über 
ELSTER will die Finanzverwaltung im Laufe des Jahres 2026 zur Verfügung stellen.
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E-Auto-Förderprogramm ab 2026: Bundesregierung lockt mit neuen Kaufprämien bis 6.000 EUR

Die Bundesregierung fördert die E-Mobilität rückwirkend ab dem 01.01.2026 wieder mit neuen 
Kaufprämien. Je nach Einkommen, Haushaltsgröße und Fahrzeugtyp gibt es zwischen 1.500 EUR 
und 6.000 EUR. Gefördert werden sowohl der Kauf als auch das Leasing von Fahrzeugen. Die 
Einkommensobergrenze für die staatliche Förderung liegt bei 80.000 EUR brutto pro Haushalt. Pro 
Kind steigt diese Grenze um 5.000 EUR (für bis zu zwei Kinder).
Jeder neue Kauf eines E-Autos wird mit mindestens 3.000 EUR gefördert, jeder Kauf eines Autos 
mit Plug-in-Hybrid-Antrieb oder Range-Extender (sofern er bestimmte CO2-Anforderungen erfüllt) 
mit mindestens 1.500 EUR. Wer ein niedrigeres Einkommen hat, wird entsprechend stärker unter-
stützt. Die Förderung im Überblick:

Hinweis: Der Fördertopf ist diesmal mit 3 Mrd. EUR gefüllt und soll für geschätzte 800.000 Fahrzeu-
ge reichen. Die Internetplattform, über die ein Förderantrag gestellt werden kann, wird voraussicht-
lich im Mai 2026 verfügbar sein. Ungeachtet dessen gilt die Förderung rückwirkend für Autos, die 
bereits Anfang des Jahres 2026 zugelassen worden sind.
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4.000 €45.001 € bis
60.000 €

2.500 € 4.500 € 3.000 € 5.000 € 3.500 €

5.000 €bis 45.000 € 3.500 € 5.500 € 4.000 € 6.000 € 4.500 €



Schwarzarbeit in Privathaushalten: Neun von zehn Haushaltshilfen sind nicht angemeldet

Rund 4,4 Millionen Privathaushalte beschäftigen hierzulande eine Haushaltshilfe - davon sind aber 
nur 275.000 Hilfen bei der Minijobzentrale angemeldet. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) 
geht davon aus, dass neun von zehn Minijobbern schwarzarbeiten. In einer repräsentativen Umfrage 
hat das Institut bei den Privathaushalten nach den Gründen für die illegale Beschäftigung gefragt.
Das Ergebnis: Viele Haushalte sind der Meinung, dass sie gar keine Schwarzarbeit beauftragen, son-
dern nur steuerfreie Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen. Dies ist allerdings nicht korrekt. Zwar 
kann gelegentliche Unterstützung im Haushalt als Nachbarschaftshilfe unversteuert bleiben. Bei 
regelmäßiger, bezahlter Unterstützung handelt es sich aber um eine illegale Beschäftigung.
Weitere häufige Antwort im Rahmen der Umfrage war, dass viele Haushalte eine legale Beschäfti-
gung gegenüber einer illegalen Beschäftigung für zu teuer halten. Häufig kann auch dieses Argu-
ment entkräftet werden, denn Privathaushalte zahlen für angemeldete Minijobber im Regelfall nur 
Abgaben von 14,62 % auf den Minijob-Lohn.
Im Gegenzug gewährt der Fiskus dem Haushalt bei legalen Minijobs aber einen Steuerbonus für 
haushaltsnahe Dienstleistungen von 20 % des Lohns (max. 510 EUR pro Jahr), der im Einkommen-
steuerbescheid zum Abzug kommt, so dass die Steuerersparnis oft sogar höher ausfällt als die Abga-
benlast. Weiterer Vorteil einer legalen Beschäftigung: Wenn der Haushaltshilfe bei der Arbeit etwas 
zustößt, springt die Unfallversicherung ein. Der Auftraggeber musst also keine Haftung befürchten.
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Hundesteuer & Co.: Welche Kosten für den Vierbeiner sich steuerlich absetzen lassen

Rund 430 Mio. EUR haben Städte und Gemeinden im Jahr 2024 durch die Hundesteuer eingenom-
men - so viel wie noch nie. Dies geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt (Destatis) 
Ende 2025 veröffentlicht hat. Mit der Hundesteuer alleine ist es für Hundehalter natürlich noch 
nicht getan. Auch die Kosten für Arztbesuche, Futter & Co. schlagen kräftig zu Buche.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob sich zumindest ein Teil der Kosten über die Einkom-
mensteuererklärung zurückholen lässt. Hier gilt: Die Hundesteuer für eine private Hundehaltung 
kann nicht von der Steuer abgesetzt werden. Gleiches gilt bei Krankenversicherungskosten und 
Tierarztkosten eines privat gehaltenen Haustiers. Die Kosten für eine Hundehalter-Haftpflichtversi-
cherung (kurz: Hundehaftpflicht) dürfen hingegen grundsätzlich als Sonderausgaben abgezogen 
werden.
Hinweis: Steuermindernd wirken sich diese Kosten allerdings nur aus, wenn der Höchstbetrag für 
Vorsorgeaufwendungen noch nicht ausgeschöpft ist. Dies ist jedoch schnell der Fall, denn die 
Summe der Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung müsste hierfür weniger als 1.900 EUR 
je Kalenderjahr betragen.
Übernimmt eine professioneller Hundefriseur die Fellpflege, lassen sich die Kosten ebenfalls von der 
Steuer absetzen - und zwar als haushaltsnahe Dienstleistung. Dies gilt allerdings nur, wenn die 
Arbeiten tatsächlich im Haushalt von Herrchen oder Frauchen stattfinden. Geht man in einen Hun-
desalon, sind die Kosten nicht absetzbar. Weitere Voraussetzungen: Es muss eine Rechnung vorlie-
gen, die unbar beglichen wird, also bspw. per Überweisung. Barzahlungen erkennt das Finanzamt 
nicht an.
Die gleichen Abzugsvoraussetzungen gelten für eine professionelle Hundebetreuung. Findet diese 
im Haushalt des Halters statt, können die Kosten ebenfalls als haushaltsnahe Dienstleistung geltend 
gemacht werden. Denn das Füttern und die Pflege, Reinigungsarbeiten, sowie Spielen gehören laut 
einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) zu Aufgaben, die regelmäßig anfallen und üblicherweise 
vom Besitzer selbst erledigt werden. Ebenfalls absetzbar ist laut diesem BFH-Urteil ein Gassi-Ser-
vice, auch wenn dieser natürlich nicht innerhalb des Haushalts stattfindet.
Bei Dienst- oder Assistenzhunden gelten andere steuerliche Regeln als bei einer rein privaten Hun-
dehaltung. In solchen Fällen können nahezu alle Kosten steuerlich geltend gemacht werden - entwe-
der als Werbungskosten, wenn das Tier beruflich eingesetzt wird, oder als außergewöhnliche Belas-
tung, wenn der Vierbeiner der Unterstützung im Alltag dient.
Bei einem ärztlich verordneten Blindenhund übernimmt in der Regel aber die jeweilige Krankenkasse 
die Ausgaben, so dass mangels eines eigenen Aufwands kein Kostenabzug möglich ist. Liegt eine 
attestierte Beeinträchtigung vor, werden die Kosten zudem durch den Behindertenpauschbetrag 
abgegolten. In diesem Fall kann der Halter aber auch höhere Kosten geltend machen.
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Staatliche Neuverschuldung: Schuldenuhr des Steuerzahlerbundes beschleunigt auf 6.918 EUR 
pro Sekunde

Die wachsende Staatsverschuldung in Deutschland wird seit Jahren vom Bund der Steuerzahler 
(BdSt) plakativ auf einer Schuldenuhr dargestellt. Aufgrund der gestiegenen Staatsschulden tickt die 
Uhr seit Anfang 2026 wieder deutlich schneller: Von zuletzt 5.085 EUR pro Sekunde wurde sie nun 
auf 6.918 EUR pro Sekunde beschleunigt.
Bemerkenswert ist, dass die Steuereinnahmen 2026 zugleich zum ersten Mal die Marke von
1.000 Mrd. EUR überschreiten sollen. Damit steuert Deutschland auf einen doppelten Rekord zu: 
Rekordsteuereinnahmen - und zugleich Rekordneuverschuldung. Grundlagen für die Geschwindig-
keit der Schuldenuhr sind die aktuellen Haushaltsplanungen von Bund, Ländern und Kommunen für 
2026, die eine gesamtstaatliche Neuverschuldung von 218 Mrd. EUR vorsehen.
Größter Anteil an der Neuverschuldung hat der Bund: In diesem Jahr plant er eine Nettokreditauf-
nahme von mehr als 181 Mrd. EUR. Treiber sind die Rekordausgaben im Bundeshaushalt und die 
schuldenfinanzierten Sondervermögen. Die Länder verfolgen unterschiedliche Strategien. Zusam-
men planen sie mit 19 Mrd. EUR Nettokreditaufnahme, doch die Spannweite ist groß: Nord-
rhein-Westfalen liegt mit 4,3 Mrd. EUR an der Spitze des Länder-Rankings. Sachsen-Anhalt und das 
Saarland erklären eine Notsituation, um Notlagenkredite zu nutzen.
Zwei Drittel der Länder nutzen für ihre Nettokreditaufnahme die Möglichkeit struktureller Neuver-
schuldung. Sachsen sieht keine Neuverschuldung vor, Bayern plant sogar eine Netto-Tilgung von 
vorerst 50 Mio. EUR.
Auch die Kommunen tragen zunehmend zum Schuldenuhr-Tempo bei. Städte und Gemeinden 
werden das alte Jahr 2025 voraussichtlich mit einem Rekord-Defizit von mindestens 30 Mrd. EUR 
abschließen. Für das Schuldenuhr-Tempo 2026 berücksichtigt der BdSt eine kommunale Neuver-
schuldung von vorerst 18 Mrd. EUR, weil die Haushaltslage vielerorts angespannt bleibt und die 
Kommunen weiter unter Druck stehen.
Allein die Zinsausgaben des Staates steigen 2026 von 1.503 EUR auf 1.601 EUR pro Sekunde. Die 
Gesamtverschuldung beträgt aktuell mehr als 2,6 Billionen EUR.

Hinweis: Das Schuldenuhr-Tempo umfasst die neu geplanten Schulden aus Kernhaushalten und 
wesentlichen Nebenhaushalten von Bund, Ländern und Kommunen. Die Zinsausgaben werden aus 
den Haushaltsplänen des laufenden Jahres abgeleitet und ebenfalls pro Sekunde ausgewiesen. Der 
Gesamtschuldenstand berücksichtigt zusätzlich Extrahaushalte sowie Kassenverstärkungskredite.
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